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Die Ausgaben der europi:iischen Gemeinschaften sind von 1,658 Mrd. RE im Jahr 1971 auf 
voraussichtl ich 8,8 Mrd. RE im Jahr 1977 gestiegen (vgl. Tabeil e 1). Das entspricht einer 
Steigerung um 531 % in sechs Jahren bzw. von 33,1 % pro Jahr. Bereits diese Zahlen deuten 
an, daß der Haushai t der europi:iischen Gemeinschaften fUr die nationalen Haushalte zuneh
mend an Bedeutung gewinnt. So weisen die Statistiken aus, daß die Bundesrepubl ik Deutsch
land im Jahr 1971 lediglich mit 0,4 Mrd. DM belastet wurde, im Jahr 1976 dagegen voraus
sichtlich mit 2,6 Mrd. (6, S. 18). Nach offiziellen deutschen Schi:itzungen sollen die gesam
ten Abfuhrungen an den EG-Haushalt von rund 7 Mrd. DM (1976) auf mehr als 12 Mrd. DM 
im Jahr 1980 steigen. Diese Berechnungen stutzen sich unter anderem auf die jUngste drei
ji:ihrige finanzielle Vorausschau der EG-Kommission. Danach soll sich die Summe der Gesamt
ausgaben der Europi:iischen Gemeinschaften - in konstanten Preisen gerechnet - in den Jahren 
1976 bis 1979 um nahezu 30 % erhöhen. Ob diese Ansi:itze auch ausreichen, ist jedoch frag
lich (6, S. 19). 
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Tabelle 1: Ausgaben und Einnahmen der Europl:iischen Gemeinschaften 

Mrd RE 1) 

Haushaltsjahr Anteil In Oft 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1

,m 
1'975 

in Ofa 1 In % I 1 In % in Ofo Iin 'io 
Position Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Soll Soll p) 1971 

I. Ausgaben 

38.01 
I 

1. Agrarpolitik 1,325 4,023 108,1 3,296 
1.1 EAGFL - Abt. Garantie 1,219 44,7 3,949 137,0 3,174 
1.2 EAGFL - Abt. Ausrichtung 0,105 13,9 0,074 8,8 0,124 

2. SOZialpolitik 0,057 102,7 0.055 56,0 0,050 
3· Regjon~lpolitjk - - - - -
4. Forschungs-. Technologie w und 

Energiepolitik 0,058 86,9 0,070 91,8 0,072 
5. Entwicklungspolitik 

(ohne Entwicklungsfonds) - - 0,019 18,4 0,105 
6. Verwaltungsausgaben 2) 0,133 89,2 0,177 93,2 0,243 
7. Erstattung von Erhebungskosten 

an die Mitgliedstaaten 0,086 64.1 0,171 92,2 0,237 

Ausgaben insgesamt 7) 1,658 42,4 7) 4,514 103,2 4,004 

Veränderung gegenüber Vorjahr 
In 0/. - - +172,3 - -11,3 

11. Einnahmen 

1. Eigene Mittel 1.02.2 76,2 1,432 77,3 2,413 

I 
1.1 Abschöplungen 3) 0,487 64,9 0,485 64,8

1 
0,483 

1.2 Zuckerabgabe 0,096 94,4 0,168 89,61 0,095 
1.3 Zölle 0,439 89,9 0,779 65,1 1,444 
1.4 Sonstige eigene Mittel 4) -- - - - 0,391 

2. Finanzbeiträge 2,508 1 99,1 1,577 67,7 2,128 
2.1 Allgemeine Finanzbeiträge 1,112 81,4 1,107 64,0 2,064 
2.2 Spezielle Finanzbeiträge 5) 1,395 119,7 , 0,570 76,3 0,062 

3. Sonstige Einnahmen 6) 0,044 114,9 0,050 116,3 0,050 ---------------
1 Einnahmen Insgesamt 

3,] 
91,4 3,159 72,2 4,588

1 Veränderung gegenGber Vorjahr 
in Ufo - - 11,6 - + 45,2 

• Die Soll-Einnahmen und ~Ausgaben umfassen die jeweiligen Haushalts~ 
ansätze (einschi. Änderungen auf Grund von Nachtrags~ und Berichtl
gungsheushaltsplänen), die Ist~Einnahmen bzw. ~Ausgaben die im jewel-

:~~~t~na~:~II~~~~~ ~~~ä~~~~äi~~~~zo~:~:rns~~~f~~~. ~~. 1e~~kt!:: g~ 
3,66. - 2 Umfassen neben den eigentlichen Verwaltungsaufwendungen der 
verschiedenen Gemeinschaftsorgane (Kommission, Parlament, Rat, Ge
richtshof) auch "Sonstige" Ausgaben der Kommission (Titel 3 mit Aus
nahme von Kap. 33, Titel 4 sowie Kap. 98 und 99 - ab 1976 Titel 10 - des 
EG-Gesamthaushaltsplans). - 3 Einsehl. der im Agrarhandel mit DrIttländern 
erhobenen bzw. gewährten Währungsausgleichsbeträge. - 4 Von den Bei
trittsländern abgeführte EG-eigene Mittel, die Im Haushaltsplan 1973 nur 
als globale Beträge ausgewiesen werden. - 5 FInanzbeiträge, die nach 
speziellen Schlüsseln von den einzelnen Mitglledstaaten erhoben wer-
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79,3 3,406 88,7 5,006 109,6 6,163 6,576 79,9 78,1 
83,4 3,278 93,3 4,822 113,7 5,835 6,418 73,5 75,2 
35,3 0,128 39,5 0,184 56,7 0,328 0,158 6,3 2,9 
17,6 0,238 72,5 0,136 87,2 0,441 0,172 3,4 2,1 

- - - 0,091 60,5 0,360 0,400 - 1,4 

96,8 0,078 92,4 0,091 89,7 0,135 0,180 3,5 1,4 

217,4 0,169 65,0 0,324 128,9 0,336 0,270 - 5,1 

78,0 0,342 85,5 0,409 92,8 0,533 0,617 8,0 6,4 

90,3 0,284 90,0 0,354 90,1 0,503 0,585 5,2 5,5 

78,0 4,516 86,4 6,411 102,3 8,471 8,800 100 100 

- + 12,8 -. + 42,0 - + 35,1 + 3,9 - -

92,6 2,919 92,6 3,633 92,4 5,028 5,846 28,6 57,7 

92,5 0,243 91,4 0,443 104,6 0,803 0,997 13,6 7,0 

104,4 0,083 107,0 0,071 66,4 0,108 0,215 2,7 1,1 

95,2 2,531 90.0 3,119 91,7 4,117 4,834 12,3 49,S 

82,3 0,063 - - - - -
65,5 1,578 78,0 2,358 103,4 3,220 2,661 70,2 37,4 

89,6 1,486 74,0 2,294 101,2 3,210 2,851 31,1 36,4 

34,2 0,092 890,2 0,063 483,2 0,009 0,000 39,0 1,0 

112,7 0,055 113,0 0,307 537,8 0,282 0,064 1,2 4,9 
---------------------------

89,4 4,553 [ 87,1 8,298 100,5 8) 8,510 8) 8,761 
100-1 

100 

- - 0,8 - + 38,3 - + 35,8 + 2,9 -
den. - • Umfassen neben den GehaltsabzQgen der EG-8ediensteten einen 
Teil der Erträge aus der EGKS~UmlaQe sowie verschiedene Einnahmen, 
worunter insbesondere buchungstechmsche Kursgewinne aus den unter
schiedlichen Umrechnungskursen der Haushalts- und der Agrar-RE seit 
1975 zunehmend Ins Gewicht fallen. - 7 Im Jahre 1971 wurden außerdem 
1,8 Mrd RE Vorschußzahlungen im Rahmen der Abteilung "Garantie" des 
EAGFL geleistet, die erst In den Haushaltsrechnungen späterer Jahre 
(überwiegend 1972) enthalten sind. - 8 Im Jahre 1976 Ist eIn Oberschuß 
von 0,04 Mrd RE eingeplant, der auf das nächste Haushaltsjahr übertragen 
wird und in den Einnahmen des Jahres 1977 nicht berücksichtigt Ist. -
p Vorläullg. 
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
Quelle: Haushaltspläne und ·rechnungen der Europäischen Gemeinschaf~ 
ten. 



Die Soll-Einnahmen und -Ausgaben umfassen die jeweiligen Haushaltsanstitze (einschließlich 
Änderungen aufgrund von Nachtrags- und Berichtigungshaushai tspltinen), die Ist-Einnahmen 
bzw. -Ausgaben die im jeweil igen Haushaltsjahr tatstichlich eingezogenen Betrtige bzw. 
effektiv geleisteten Zahlungen der Europtlischen Gemeinschaften. -
1) 1 RE = DM 3,66. 
2) Umfassen neben den eigentlichen Verwaltungsaufwendungen der verschiedenen Gemein

schaftsorgane (Kommission, Parlament, Rat, Gerichtshof) auch "Sonstige" Ausgaben der 
Kommission (Titel 3 mit Ausnahme von Kap. 33, Titel 4 sowie Kap. 98 und 99 - ab 1976 
Titel 10 - des EG-Gesamthaushaltsplans) . 

3) Einschi ießI ich der im Agrarhandel mit Drittlöndem erhobenen bzw. gewtihrten Wtihrungs
ausgleichsbetrtige. 

4) Von den Beitrittsltindem abgefuhrte EG-eigene Mittel, die im Haushaltsplan 1973 nur als 
globale Betrtige ausgewiesen werden. 

5) Finanzbeitrtige, die nach speziellen SchlUssein von den einzelnen Mitgliedstaaten erho
ben werden. 

6) Umfassen neben den GehaltsabzUgen der EG-Bediensteten einen Teil der Ertröge aus der 
EGKS-Umlage sowie verschiedene Einnahmen, worunter insbesondere buchungstechnische 
Kursgewinne aus den unterschiedlichen Umrechnungskursen der Haushalts- und der Agrar
RE seit 1975 zunehmend ins Gewicht fallen. 

7) Im Jahre 1971 wurden außerdem 1,8 Mrd. RE Vorschußzahlungenim Rahmen der Abteilung 
"Garantie" des EAGFL geleistet, die erst in den Haushaltsrechnungen sptiterer Jahre (Uber
wiegend 1972) enthalten sind. 

8) Im Jahre 1976 ist ein Uberschuß von 0,04 Mrd. RE eingeplant, der auf das ntichste Haus-
haltsjahr ubertragen wird und in den Einnahmen des Jahres 1977 nicht berucksichtigt ist. 

p Vorlöufig. 
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
Quelle: Haushaltsplöne und -rechnungen der Europtiischen Gemeinschaften. 

Quelle: o.V.: Die wachsende Bedeutung ..• ,(6, S. 22). 

Diese wenigen Zahlen mögen als Hinweis dafUr genUgen, daß es notwendig ist, sich mit der 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpol itik ntiher zu beschtiftigen. 

In Abschnitt 2 werden zuntichst Probleme der Erstellung der Haushaltsanstitze zur Finanzierung 
der gemeinsamen Agrarpolitik diskutiert. Aus den offiziellen Finanzierungsströmen, wie sie 
in den Statistiken ausgewiesen sind, kann nicht stets auch die nationale Last der gemeinsamen 
Finanzierung (gemessen als Verlust an Sozialprodukt) abgelesen werden. In Abschnitt 3 wird 
daher untersucht, inwieweit von den offiziellen Statistiken uber die Finanzierungsströme tat
stich I ich RUckschi Usse auf die nationale Last gezogen werden können. Es wird eine Berech
nungsmethode vorgestellt, die es erlaubt, die Sozialprodukttransferströme zwischen den EG
Ltindem zu ermitteln. Abschnitt 3 stellt somit eine Status Quo-Analyse dar. 

Wenn wir uns aber fUr die Lebensftihigkeit einer Institution wie die der EG interessieren, ist 
nicht so sehr der Status Quo von Bedeutung; vielmehr ist von besonderem Interesse, welche 
Vertinderungen sich durch gemeinsame PreisbeschlUsse ergeben. Im vierten Abschnitt wird da
her die Wirkung gemeinsamer Preisbeschlusse auf die Intra-EG-Transferströme untersucht. 

Da sich im gegenwtirtigen System der EG die Situation fUr die einzelnen nationalen Staaten 
nicht nur durch gemeinsame Beschlusse vertindem kann, sondern auch durch autonome natio
nale Strategien, wird in einem folgenden Kapitel dargestellt, wie sich die Intra-EG-Trans
ferströme als Folge solcher autonomen nationalen agrarpol itischen Aktivittlten tindem • 
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2 Besondere Probleme bei der Haushaltsaufstellung zur Finanzierung der 

gemeinsamen Agrarpolitik 

Im folgenden wird von der Hypothese ausgegangen, daß die Finanzierung gemeinsamer Akti
vitöten nicht nur um so schwieriger ist, je höher das beanspruchte Haushaltsvolumen ist, son
dern auch, je größer die Schwankungen des Haushalts von Jahr zu Jahr sind. Im Hinblick auf 
diese AufgabensteIlung soll daher Tabelle 1 interpretiert werden. Knapp 80 % der Ausgaben 
des europöischen Haushalts gingen seit 1971 zu Lasten der gemeinsamen Agrarpolitik. Insbe
sondere hat der EAGFL in der Abteilung Garantie zwischen 73 und 75 % der Gesamtausgaben 
beansprucht. Im folgenden ist daher zu untersuchen, ob die Ausgaben des EAGFL in etwa pro
gnostizierbar sind und ob sie sich von Jahr zu Jahr tendenziell veröndern. 

Zunöchst einmal föllt auf, daß die Ist-Ausgaben in einzelnen Jahren sehr stark von den Soll
Ansötzen in den Haushaltsplönen abweichen. 1971 wurde z. B. von der Abteilung Garantie 
des EAGFL ledigl ich 44,7 % der Haushaltsansötze beansprucht. Im folgenden Jahr Uberstie
gen die Ausgaben dagegen die Ansötze um 37 %. Solches Über- oder Unterschreiten der 
Haushai tsansötze kann natUrl ich vielföltige GrUnde haben. Es könnte z. B. an der schlechten 
Prognose leistung der EG-Kommission liegen. Nöher liegt allerdings die Frage, ob nicht mög
I icherweise solche Unterschiede system immanent zu erwarten sind. 

Da die Ausgaben des EAGFL Abteilung Garantie zum größten Teil fUr die Zahlung von Export
erstattungen anfallen, soll gezeigt werden, welche exogenen Faktoren eine Schwankung der 
Zahlung fUr Exporterstattungen im Zeitablauf bewirken können. 

Die Summe der Exporterstattungen fUr ein beliebiges Gut i kann nöherungsweise nach 
Formel (1) ermittelt werden: 

( 1) 

mit 

-A -N 
Zai = (q i - q i ) (P. - P ) 

I. W. 

Za. 
-AI 
q. 

I 
-N 
q. 

I 

P. 
I. 

I 

P 
w. 

I 

I I 

= Ausgaben fUr Exporterstattungen des Gutes i 

in der EG produzierte Menge des Gutes i 

in der EG nachgefragte Menge des Gutes i 

= Schwellenpreis des Gutes i 

= Weltmarktpreis des Gutes i 

Aus (1) erhöh man fUr die prozentuale Änderung der Exporterstattungen unter der Annahme, 
daß lediglich Schwankungen des Angebots und der Weltmarktpreise zu unvorhersehbaren Aus
gabenönderungen fuhren: 

dZa. SVG. 
(2) 

I _ I 

Za. - SVG. -
I I 

-A 
dqi 
~
q. 

I 

dP 
w. 

I 

P. -P-
I. w. 

I 
p-l 

I 

w. 
I 

mit SVGi = Selbstversorgungsgrad in der EG beim Gut i 

Nach Gleichung (2) fUhrt eine 1 %ige Schwankung der inlöndischen Agrarangebotsmenge 
stets zu einer mehr als 1 %igen Schwankung der Höhe der Exporterstattungen. Betrögt z.B. 
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der Selbstversorgungsgrad für ein bestimmtes Produkt 110 %, so bedeutet eine 1 %ige Ände
rung des Angebots, daß die Exporterstattungen sich um 11 % ändern. Da aber Angebotsschwan
kungen von über 10 % von Jahr zu Jahr aufgrund unterschiedlicher Witterungsbedingungen 
durchaus möglich sind, ergibt sich hieraus bereits, wie schwierig es ist, die Höhe der Export
erstattungen richtig zu prognostizieren. 

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für Exporterstattungen hat die EG-Kommission aber 
nicht nur die inländischen Produktionsmengen zu prognostizieren, sondern sie muß auch die 
Entwicklung der Weltmarktpreise berücksichtigen. Nach Formel (2) führt eine 1 %ige Ände
rung der Weltmarktpreise bei Pi <: 2 P w stets zu einer mehr als 1 %igen Änderung der Ausga
ben fUr Exporterstattungen. Beträgt z. B. die Relation zwischen Inlands- und Wel tmarktpreis 
1,3 (wie z.B. auf dem Getreidemarkt), so führt eine 1 %ige Änderung der Weltmarktpreise 
zu einer 3,3 %igen Änderung der Ausgaben für Exporterstattungen. Da aber wohl niemand in 
der Lage sein dUrfte, die Entwicklung der Weltmarktpreise auch nur mit einer Bandbreite von 
1 % absolut sicher zu prognostizieren, wird hieraus deutl ich, wie schwierig es ist, die genauen 
Haushaltsansi:ltze fUr Exporterstattungen zu ermitteln. Es ist daher durchaus nicht verwunder
lich, daß die Ausgaben des EAGFL Abteilung Garantie in einzelnen Jahren die Haushaltsan
sätze erheblich übersteigen und in anderen Jahren wiederum beträchtlich unterschreiten. 

Ob es ähnliche Probleme bei der Feststellung der Haushaltsansätze fUr die Einnahmen der EG 
gibt, soll im folgenden untersucht werden. Tabelle 1 zeigt, daß die Einnahmen des EG-Haus
haltes vornehmlich aus zwei Quellen stammen: Die Mitgliedsländer der EG haben auf alle 
Einnahmen, die bei der Einfuhr von Produkten entstehen, zugunsten der EG-Kasse zu ver
zichten. Abschöpfungen und Zölle, die bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern anfallen, 
werden zwar noch von den Nationalstaaten erhoben - aber ledigl ich im Auftrag der EG
Kasse. Diese Zahlungseingönge werden als eigene Mittel der EG bezeichnet. Da das Finanz
volumen der eigenen Mittel aber nicht zur Finanzierung der Ausgaben der EG ausreicht, ha
ben die U:inder direkte Finanzbeiträge aufzubringen. Direkte Finanzbeiträge haben also ge
genwärtig den Finanzierungssaldo zwischen Ausgaben und eigenen Mitteln auszugleichen. Ab 
1978 sollen allerdings die Ausgaben allein durch eigene Mittel finanziert werden. Anstelle 
von direkten Finanzbeiträgen haben die Mitgliedsländer der EG der Kommission zugestanden, 
daß sie einen bestimmten Prozentsatz vom Mehrwertsteueraufkommen (bis max. 1 %) direkt 
erhalten und daß sie diese Eingänge als eigene Mittel bezeichnen darf. 

Da die Finanzbeiträge bisher als Restgröße berechnet worden sind, können sich Haushalts
unter- oder -überschreitungen bei den Finanzbeiträgen nur ergeben, wenn die Ausgaben oder 
aber die Aufkommen aus eigenen Mitteln von der EG-Kommission nicht richtig prognostiziert 
werden. Im folgenden ist daher zu überprüfen, wovon das Aufkommen der eigenen Mittel ab
hängt. Da nach Tabelle 1 die Differenz zwischen Haushaltsansätzen und realisierten Größen 
bei den Abschöpfungen besonders groß sind, soll gezeigt werden, wie schwierig es ist, die 
Höhe der Abschöpfungseinnahmen der EG-Kommission richtig zu prognostizieren. 

Für die Ermittlung der Abschöpfungseinnahmen für ein bestimmtes Produkt i gilt näherungs
weise Formel (3): 

(3) 
-N -A 

Ze'l = (q. - q. ) 
1 1 

(P. - P ) 
I. W. 

1 1 

mit Ze i = Einnahmen aus Abschöpfungen . 

. Aus (3) erhält man fUr die prozentuale Änderung der Abschöpfungseinnahmen unter der An
nahme, daß ledigl ich Schwankungen des Angebots und der Wel tmarktpreise zur unvorherseh
baren Einnahmenänderung führen: 
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dZe. SVG. 
-A dP 

dq. w. 
(4) I I I I 

Ze. -- 1 - SVG. ~- P. -p-
I I q. I. w. 

I I 
1 

I 

P -
w. 

I 

Nach Gleichung (4) führt eine 1 %ige Änderung der Angebotsmenge im Inland bei SVGi > 0,5 
stets zu einer mehr als 1 %igen Änderung der Abschöpfungseinnahmen. Beträgt z.B. der 
Selbstversorgungsgrad für ein bestimmtes Produkt 90 %, so führt eine 10 %ige Änderung der 
inländischen Angebotsmenge zu einer 90 %igen Änderung der Abschöpfungseinnahmen . 

Bei einer Preisstützung von 30 % wird nach Formel (4) eine 1 %ige Schwankung der Welt
marktpreise zu einer 3,3 %igen Schwankung der Abschöpfungseinnahmen beitragen. 

Bisher war die Tatsache der schwierigen Prognostizierbarkeit der Ausgaben und Einnahmen 
nicht sehr bedeutend: Ein etwaiger Finanzierungssaldo konnte stets durch nationale Beiträge 
in Form der direkten Finanzbeiträge ausgegl ichen werden. Da ab dem Jahr 1978 jedoch an 
die Stelle der direkten Finanzbeiträge die Einnahmen des EG-Haushaltes aus dem Mehrwert
steueraufkommen treten, wird hiermit eine wesentliche Änderung im Finanzierungsverhalten 
der EG-Kommission denkbar: Da im voraus festgelegt werden muß, welchen Prozentsatz (bis 
zu max. 1 %) des Mehrwertsteueraufkommens die EG-Behörde von den Mitgl iedsl ändern ab
rufen will, ist der Finanzierungsrahmen wesentl ich enger vorgegeben als bisher. Das kann 
aber bedeuten, daß die EG-Kommission sehr viel sorgfältiger als bisher alle Maßnahmen im 
voraus auf ihre Beanspruchung der Ausgaben überprüft. Es ist daher zu erwarten, daß die 
EG-Kommission sehr viel mehr als bisher versuchen wird, solche Maßnahmen zu vermeiden, 
die zu einer Erhöhung der Ausgaben führen. Da insbesondere jede Erhöhung der Interventions
und Schwellenpreise über eine Erhöhung der Erstattungsbeträge pro ausgeführte Mengenein
heit oder über eine Erhöhung der Abschöpfungsbeträge pro eingeführte Mengeneinheit sowie 
über eine Erhöhung der Überschußmenge oder über eine Verringerung der Defizitmenge direkt 
ausgabenwirksam bzw. einnahmenwirksam ist, wird der Ministerrat sich zukünftig wahrschein
I ich eher als in der Vergangenheit zu einer restriktiveren Preispol itik bekennen müssen. Bei 
der Preisgestaltung im Inland werden die Wel tmarktpreisrelationen mit großer Wahrscheinl ich
keit zukünftig mehr zu beachten sein. 

3 Nationale Lasten der gemeinsamen Finanzie~ 

Wenn wir im folgenden untersuchen wollen, wie die einzelnen Mitgliedsstaaten durch kollek
tive Entscheidungen oder auch durch isolierte nationale Strategien belastet werden können, 
muß zunächst dargestellt werden, wie die Belastung der einzelnen Mitgliedsländer bei den 
gegenwärtigen Finanzierungsregeln errechnet werden kann. Darüber hinaus scheint die Infor
mation über die gegenwärtige Belastung durch die gemeinsame Finanzierung auch im Interesse 
für die Beantwortung der Frage, ob ein etwaiger Nutzen der gemeinsamen Agrarpol itik aus 
nationaler Sicht die gegenwärtigen Finanzierungslasten übersteigt. 

Bei der Berechnung der nationalen Beiträge zum gesamten Finanzierungsvolumen der EG geht 
die EG-Kommission wie folgt vor: Als nationale Einzahlung gelten zunächst die direkten Fi
nanzbeiträge. Hinzu kommen die Abschöpfungen und Zölle, die die einzelnen Mitgliedslän
der bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern erheben und die zu 90 % an die EG-Kommis
sion abzuführen sind. Die Gesamtsumme der nationalen Einzahlungen wird der Summe der 
empfangenen Mittel gegenübergestellt, die von den einzelnen Staaten vornehm I ich für die 
Interventionen und Exporterstattungen beansprucht werden. Je nachdem, ob die Einzahlungen 
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oder die Auszahlungen größer sind, spricht die EG-Kommission von Nettozahlern oder Netto
empflingern (6, S. 27). 

Zwar wird häufig darauf hingewiesen, daß diese Berechnungen nicht genau über Vorteile und 
Kosten der gemeinsamen Finanzierung der Agrarpol itik Auskunft geben können; doch hofft man 
offensichtlich, daß man hiermit zumindest die Größenordnungen ermitteln kann. Im folgenden 
soll gezeigt werden, daß dieser Ansatz, der auf eine kameralistische Buchführung der EG zu
rückzufUhren ist; nicht brauchbar ist, um die Intra-EG-Transferströme, die als Folge der ge
meinsamen Agrarpol itik entstehen, hinreichend zu erfassen. Es soll also der Gewinn und Ver
lust an Sozialprodukt ermittelt werden, der mit der gemeinsamen Finanzierung verbunden ist. 

Es ist zunächst offensichtlich, daß die einzelnen Länder durch die Zahlung der direkten Fi
nanzbeiträge auf Güter in entsprechender Größe zu verzichten haben, so daß diese direkten 
Finanzbeiträge auch Sozial produkttransferströme impl izieren. 

Anders verhlilt es sich jedoch mit den im EG-Haushalt ausgewiesenen Eigenmitteln .. Der sta
tistisch ausgewiesene Beitrag zu den Eigenmitteln ist nicht identisch mit dem, was die ein
zelnen Länder tatsächlich an Eigenmitteln zur Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik 
aufbringen. Durch den gemeinsamen Agrarmarkt wird den Produkten aus den EG-Mitgl ieds
ländern gegenüber Produkten aus Drittllindern grundslitzlich eine Prliferenz erteilt. Aus die
sem Grunde werden die Länder mit einem Selbstversorgungsgrad von unter 100 % weniger 
Produkte aus Drittländern einfuhren und daher auch weniger Abschöpfungseinnahmen erheben, 
als sie das tun wUrden, wenn die Finanzierung der Agrarpol itik in nationaler Zuständigke it 
läge. Außerdem werden bei der Einfuhr von Agrarprodukten aus Mitgl iedsländern der EG 
grundslitzl ich keine Abschöpfungen und Zölle erhoben. Bei nationaler Finanzierung der Agrar
politik würde dieses jedoch der Fall sein. Wir können daher feststellen, daß die Eigenmittel, 
wie sie in den Statistiken der EG ausgewiesen sind, bei weitem nicht die nationalen Transfer
ströme darstellen. Die EG-Statistiken unterschätzen somit das Finanzierungsvolumen der Ein
fuhrllinder zum EG-Haushalt. 

Andererseits unterschätzen die EG-Statistiken gleichermaßen die Zahlungen, die die Über
schußllinder infolge der gemeinsamen Agrarfinanzierung erhalten; denn prüft man, was die 
einzelnen Länder bei nat.ionaler Finanzierung der Agrarpol itik an Exporterstattungen zu zah
len hätten, stellt man fest, daß die in EG-Statistiken ausgewiesenen Zahlen für Exporterstat
tungen keineswegs mit diesem Wert identisch sind. Auch dieses läßt sich durch ein einfaches 
Beispiel verdeutl ichen: Da die Überschußländer ihre Agrarprodukte zu einem großen Teil in 
Einfuhrländern der EG absetzen können, entstehen naturl ich ke ine Ausgaben für Exporterstat
tungen . Das wUrde jedoch bei nationaler DurchfUhrung der Agrorpol itik der Fall se in. Es kann 
sogar eintreten, daß gegenwlirtig in einem Agrareinfuhrland relativ große Summen für Export
erstattungen anfallen. Das mag einfach bedingt sein durch das Wirken der Marktkräfte: An 
der Grenze zu einem EG-Mitgl iedsland können Waren importiert und dann an der Grenze 
zu einem Drittland mit Exporterstattung exportiert werden, obwohl das Land insgesamt einen 
Selbstversorgungsgrad von unter 100 % hat. Dieses Beispiel zeigt bereits, daß die Exporter
stattungen beim gegenwärtigen EG-System nicht dort anfallen, wo sie bei nationaler Finan
zierung der Agrarpol itik tatsächl ich entstehen wUrden. 

Will man die wirkl ichen nationalen Transferströme der gemeinsamen Agrarfinanzierung be
rechnen, sind zunächst die produktgebundenen Transferzahlungen als Folge der Marktordnung 
für einzelne Agrarprodukte zu ermitteln. Zu diesem Zweck ist festzustellen, welche Erlöse 
die einzelnen Länder für ihre Agrarprodukte bei nationaler Finanzierung der Agrarpolitik ein
nehmen würden und welche Kosten sie gegenwärtig unter Berücksichtigung der direkten Fi
nanzbeiträge, des Systems der Eigenmittel und der gemeinsamen Finanzierung der Exporterstat
tungen zu tragen haben. Als Differenz zwischen diesen beiden Größen erhält man dann das 
Transfervolumen. Die Berechnungsmethode soll durch folgende schematische Übersicht veran
schau I icht werden: 
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Übersicht 1: Zur Methode der Berechnung nationaler Transferströme der gemeinsamen 
EG-Agrarpol itik 

Agrarexportland Agrare infuhrl and 
Land A Land B 

Produzierte Menge 
A 

100 t 80 t q 

Nachgefragte Menge qN 60t 100 t 

Exportmenge bzw. qu 40t 

Importmenge qD 20 t 

Inlandspreis p. 
I 

50 RE/t 50 RE/t 

Weltmarktpreis Pw 40 RE/t 40 RE/t 

Nationale FinanzierungsGuote b· 
I 

0,5 0,5 

Summe der direkten Finanzbeitri:lge 200 RE 

Nationale Transferströme T· I 
- tatsächl ich +300 REa -300 REb 

- It. EG-Statistik +100 REc -100 REc 

o Ersparte Exporterstattungen minus direkte Finanzbeiträge -
b Verlust an Abschöpfungseinnahmen plus direkte Finanzbeiträge -
c Empfangene Exporterstattungen plus/minus direkte Finanzbeiträge . 

Bei der unterstellten Datenkonstellation entsteht in dem Agrarexportland (Land Ä) eine Über
schußmenge von 40 t und in dem Agrareinfuhrland (Land B) ein Defizit von 20 t. Da wir an
nehmen, daß sich lediglich diese beiden Länder zu einer Zollunion zusammengeschlossen ha
ben, entsteht in dieser Union insgesamt ein ExportUberschuß von 20 t. Diese 20 t mUssen It. 
Annahme auf dem Weltmarkt zu den geltenden Weltmarktpreisen abgesetzt werden. Da wir 
im Inland einen Preis von 50 RE unterstellt haben, muß der EAGFL 10 RE/t an Exporterstat
tungen zahlen, um die 20 t Überschußmenge auf dem Weltmarkt absetzen zu können. Insge
samt benötigt er ein Finanzvolumen in Höhe von 200 RE, das von den Mitgl iedsländern ent
sprechend ihrer Finanzierungsquote finanziert werden muß. Im Beispiel wurde nunmehr unter
stellt, daß die nationale Finanzierungsquote 0,5 beträgt. Beide Länder haben somit direkte 
Finanzbeiträge in Höhe von 100 RE zu zahlen. 

Bei der Berechnung der nationalen Kosten der gemeinsamen Agrarpolitik hat man daher von 
folgender Kalkulation auszugehen: Bei nationaler Zuständigkeit der Agrarpol itik wUrde das 
Land A fUr die Überschußmenge von 40 t lediglich den Weltmarktpreis von 40 RE erhalten. 
Durch die gemeinsame Finanzierung erhält dieses Land jedoch pro Tonne 10 RE mehr. Somit 
hat es ein Guthaben von 400 RE zu verbuchen. Auf der anderen Seite hat es direkte Finanz
beiträge von 100 RE zu leisten, so daß sich ein Nettovorteil in Höhe von 300 RE errechnet. 
Bei einer produzierten Menge von 100 t bedeuten diese 300 RE Sozialprodukttransfer eine 
produktgebundene Subvention von 3 RE/t. Somit ergibt sich ein Durchschnittserlös (Welt
marktpreis plus Transferzahlung) von 43 RE/t. 

Land B hat bei der Berechnung seiner nationalen Kosten und Durchschnittserlöse von folgen
der Kalkulation auszugehen: Der Importbedarf in Höhe von 20 t hätte bei nationaler Durch-

170 



fuhrung der Agrarpolitik zu Weltmarktpreisen befriedigt werden können. Durch die gemein
same Agrarpol itik hat dieses Land jedoch den Inlandspreis zu zahlen. Der Einfuhrbedarf wird 
nunmehr zum Preis von 50 REit aus dem Land A gedeckt. Durch die Zollunion mit Land A 
entsteht folglich ein Verlust fUr Land B in H~~e von 200. RE (20 t • (Pi - Pw) = 200 RE). Da 
außerdem Land B auch zur Finanzierung der Uberschußmenge der Gemeinschaft in Höhe von 
100 RE herangezogen wird, betragen die gesamten Kosten der gemeinsamen Finanzierung fUr 
dieses Land 300 RE. Bei einer produzierten Menge von 80 t leistet demnach Land B als Folge 
der gemeinsamen Agrarmarktorganisation einen Sozialproduktverzicht von 3,75 REit. 

Wie aus der Übersicht ersichtl ich ist, ergeben die Berechnungen, daß der Verzicht an Sozial
produkt des einen Landes direkt dem Gewinn an Sozialprodukt des anderen Landes entsprechen 
muß. Die offiziellen Statistiken können diese wahren Transferzahlungen nicht aufzeigen und 
wUrden in diesem Beispiel den Sozialprodukttransfer zu niedrig ausweisen: Land B wurde mit 
100 RE als Nettozahler verbucht werden und Land Aals Nettoempfi:lnger in entsprechender 
Höhe. Aus der schematischen Übersicht ist ferner ersichtl ich, daß grundsi:ltzl ich die Durch-
5chnittserlöse auch negativ werden können. Stellen wir uns z.B. vor, daß im Land B die pro
duzierte Menge im Vergleich zur nachgefragten Menge sehr gering ist. In diesem Fall sind 
die nationalen Kosten der Agrarpol itik relativ hoch. Gleichzeitig wird bei der Berechnung 
der Durchschnittserlöse ein hoher Kostenbetrag durch eine relativ kleine produzierte Menge 
dividiert und von den Erlösen zu Weltmarktpreisen subtrahiert, so daß ein negativer Durch
schnittserlös errechnet werden kann. 

Mit Hilfe einer algebraischen Darstellung kann leicht gezeigt werden, unter welchen Bedin
gungen die Marktordnung fUr ein bestimmtes Produkt zu einem Nettotransfergewinn oder 
-verlust fUr ein bestimmtes Land j fuhrt. 

Laut Definition gilt fUr die Berechnung der Transferströme: 

(5) 
-A -N 

T. = -b. (q . - q • ) 
li I I I 

A N 
(P. - P ) + (q. - q. ) 

li wi li li 
(P. - P ) 

I. w. 

mit T. = Transferstrom des Landes j, gebunden an das Gut i 
li 
A 

q. = produzierte Menge des Gutes i im Lande j 
li 
N 

q. = nachgefragte Menge des Gutes i im Lande j 
li 

Aus (5) folgt: 

(6) T. ~ 0, wenn 
I· I 

A N 
q. - q. 

li I· 
b. < I 

I 
:> -A -N 

q. - q i I 

bei und (7) 

A N 
q. - q. 

I· li 
b. > I 

I 
<: -A -N 

qi - q. 
I 

bei 

I I 
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Aus Gleichung (7) ist zu ersehen, daß ein Agrareinfuhrland der EG stets eine produktgebun
dene Transferzahlung zu leisten hat, wenn in der EG eine Überschußsituation besteht. Umge
kehrt empf!:lngt ein Land einen Transfer, wenn es mehr produziert als es verbraucht, in der 
EG insgesamt aber ein Zuschußbedarf besteht. Nicht eindeutig ist dagegen die Situation fUr 
den Fall, daß sowohl im betrachteten Land als auch in der EG entweder ein Einfuhrbedarf be
steht oder ZuschUsse produziert werden. In diesem Fall ist die Relation nationale Überschuß
menge zu EG-Überschußmenge bzw. nationaler Einfuhrbedarf zu EG-Einfuhrbedarf im Ver
gleich zur nationalen Finanzierungsquote der direkten Finanzbeitr!:lge entscheidend. So er
geben z.B. empirische Berechnungen fUr den Hartweizenmarkt - einem typischen Defizitpro
dukt in allen EG-Staaten -, daß Italien zwar den größten Teil der EG-Produktion erstellt, 
es aber dennoch einen Einkommenstransfer als Folge der PreisstUtzung fUr Hartweizen an die 
Mitgl iedsl!:lnder zu leisten hat: Die Relation Einfuhrbedarf Italiens zu Einfuhrbedarf der EG 
ist größer als die Finanzierungsquote Italiens; daraus folgt nach Gleichung (6) ein Einkommens
verlust fUr die italienische Volkswirtschaft (KOESTER und KIRSCHKE, 2). 

Auf die Pr!:lsentation der empirischen Ergebnisse muß an dieser Stelle leider verzichtet werden. 
Der interessierte Leser muß daher auf eine andere Publ ikation verwiesen werden (KOESTER, 3). 

Die bisherige Analyse beschrankte sich auf eine Darstellung des Status Quo. Die Kenntnis des 
Status Quo mag darUber Aufschluß geben, ob die einzelnen li:lnder zu Kompromissen bereit 
sind. Sie ist jedoch noch nicht ausreichend, um zu erkl!:lren, wie sich gemeinsame BeschlUsse 
auf die einzelnen Mitgliedsl!:lnder auswirken. Dieser Frage soll im folgenden nachgegangen 
werden. 

4 Wirkung gemeinsamer PreisbeschlUsse auf die Intra-EG-Transferströme 

Wenn ein einzelnes Land eine Kosten-Nutzen-Analyse Uber die Auswirkungen der gemeinsam 
beschlossenen Preissteigerungen fUr einzelne Agrarprodukte durchfuhren wollte, hatte es von 
folgenden Überlegungen auszugehen: 

a) Zunachst einmal hatte das Land zu fragen, was es als Folge der Preisanhebungen vom 
EAGFL erhalt und was es sonst bei nationaler Finanzierung der Agrarpolitik selbst zu 
zahlen hatte. 

b) Zum anderen hatte das Land zu prUfen, wie sich die Einzahlungen in den EAGFL aufgrund 
dieser Preisanhebung andern wUrden. 

Das Ergebnis der Überlegungen wird davon abhangen, ob die Rechnung fUr ein EG-Überschuß
oder ein EG-Defizitprodukt bei nationaler Überschuß- oder Defizitproduktion durchgefuhrt 
wird. 

Die Bedeutung der Versorgungslage ist leicht zu erkennen, wenn bedacht wird, daß die na
tionalen Kosten der gemeinsamen Agrarfinanzierung aus zwei Komponenten bestehen: 

a) den direkten Finanzbeitr!:lgen und 
b) den entgangenen Abschöpfungs- und Zolleinnahmen, abzUglieh der ersparten Export-

erstattungen • 

Es ist daher stets zu prUfen, ob a) durch die gemeinsame Preisanhebung die Summe der direk
ten Finanzbeitr!:lge der Gemeinschaft und damit auch jedes einzelnen Mitgl iedslandes veran
dert wird und ob b) das betreffende Mitgliedsland mehr oder weniger unsichtbare Beitrage zu 
den Eigenmitteln des Fonds aufbringt oder veranderte unsichtbare Leistungen des Fonds er
halt (3, S. 63 ff.). 

Eindeutig ist die Wirkung von Preisanhebungen auf die Finanzbeitrage fUr Produkte, bei denen 
in der EG bereits ein Selbstversorgungsgrad von Uber 100 % besteht: Bei unver!:lnderten Welt-
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marktpreisen fuhrt die Preisanhebung zu einer Erhöhung der notwendigen Exporterstattung 
(Pi - P w) je exportierter Mengeneinheit; gleichzeitig wird die Preisanhebung zu einer Pro
duktionssteigerung, einem NachfragerUckgang und damit zu einer Steigerung der zu expor
tierenden Mengen fuhren. Der Fonds wird daher ein größeres Finanzvolumen benötigen. Als 
Folge der Preisanhebung werden daher die Mitgl iedsländer erhöhte Finanzbeiträge aufzubrin
gen haben. 

Aus nationaler Sicht kann jedoch dennoch die Preisanhebung fUr ein EG-Überschußprodukt 
positiv zu beurteilen sein: Hat das betreffende Land bei diesem Produkt bereits vor der Preis
anhebung einen Selbstversorgungsgrad von Uber 100 %, fUhrt die Preiserhöhung zu einer er
höhten Ersparnis an nationalen Exporterstattungen. Die Bestimmungsfaktoren der Richtung der 
Transferströme können herausgearbeitet werden, wenn von der Defin itionsgleichung fUr die 
nationalen Kosten der gemeinsamen Agrarfinanzierung ausgegangen wird. Es gilt: 

(8) c. = b .. qu (P. - P ) - q.. (P. - P ) 
I I I W u. I w' 

I 

Das totale Differential dieser Gleichung gibt die Änderung der nationalen Kosten an. Man 
erhält: 

(9) dc. = b. [dq .. (P. - P ) + q ... dP.] - [dqu (P. - P ) + qu dP. ] 
I I u I W U I • I W • I 

I I 

Sowohl der Ausdruck b j [dqu (Pi - P) + qudPi ] als auch der Ausdruck 

[dqu. (Pi - P) + qu. dPi ] ist im Fall der Preiserhöhung fUr ein EG- und nationales Über-
I I 

schußprodukt positiv. Die Änderungsrichtung der nationalen Kosten ist daher ~ 0, je nach
dem,ob 

b. [dq .. (P. - P ) + qudP. ] ~ [dq .. (P. - P ) + q .. dP. ] ist. 
I u I W I u. I w' u. I 

I I 

(10) 

Durch Umformungen und EinfUgen der Annahme, daß die Preiselastizität der Nachfrage gleich 
o ist, erhält man aus (10) (3, Anhang 1): 

(11) b. qu [ SVG 
I q.. SVG - 1 

u. 
I 

> SVG j A Pi - P w 
<: SVG. - 1 8 j P. + 1 

I I 

Eine Preisanhebung wird somit im betrachteten Fall um so eher positiv aus nationaler Sicht 
zu beurteilen sein, 

- je kleiner die nationale Finanzierungsquote b. ist, 
je größer der Anteil der nationalen Überschußl.nenge an der Überschußmenge der EG ist, 

- je kleiner der Selbstversorgungsgrad der EG und je größer der nationale Selbstversorgungs
grad ist, 

- je kleiner die Angebotselastizität der EG und je größer die nationale Angebotselastizität 
ist, 

P. - P 
- je größer der Protektionsgrad ( I P. w) ist. 

I 

Im folgenden soll ledigl ich noch gezeigt werden, wie sich eine Preisanhebung fUr ein Produkt 
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mit einem Selbstversorgungsgrad von unter 100 % innerhalb der EG auf die Fondseinnahmen 
über eine Änderung der Abschöpfungseinnahmen auswirkt; damit kann gleichzeitig untersucht 
werden, ob eine Preisanhebung bei einem nationalen Selbstversorgungsgrad von unter 100 % 
zu einer Erhöhung oder einer Verringerung der nationalen Beitri:lge zu den Eigenmitteln des 
Fonds führt. 

Die Höhe der Abschöpfungseinnahmen veri:lndern sich aus zwei GrUnden: Zum einen, weil im 
Inland mehr produziert wird als bisher, und zum anderen, weil gleichzeitig weniger nachge
fragt wird. Infolgedessen sinkt die Menge der importierten Produkte. Da gleichzeitig aber 
der Abschöpfungsbetrag pro eingeführter Einheit steigt, kann nicht eindeutig gesagt werden, 
ob die Summe der Abschöpfungseinnahmen steigen oder fallen wird. Diese Aussage soll etwas 
detaill ierter algebraisch untersucht werden. 

Schreiben wir für die Abschöpfungseinnahmen Ze und für die Defizitmengen qo' so gilt: 

(12) Ze = qo (P. - P ) 
1 W 

Die Änderung der Abschöpfungse innahmen als Folge einer partiellen Preisi:lnderung für das 
betrachtete Produkt erhi:llt man durch partielle Differentiation von (12) nach Pi: 

aZe aqO 
(13) apo = apo (Pi - P) + qo 

1 1 [P. 
Erweitert man den ersten Ausdruck der rechten Seite mit _I • 

qo 
~J p. 

1 

und setzt für 

aqO P. 
iJP'i . q~ = 80 , wobei 8 0 , wie bereits schon angegeben, die Oefizit-Importelastizität 

angibt, so kann statt (13) auch geschrieben werden: 

(14) 
aZe 
apo = qo (8 0 . 

1 

P. P I;. W + 1) 
1 

Berücksichtigt man die nachstehende Beziehung zwischen der Defizitelastizität und der Nach
frage- und Angebotselastiziti:lt, wie in Gleichung (15) angegeben, 

(15) 

und setzt die Preiselastizität der Nachfrage gleich 0, 

(16) 8 N = 0, 

so erhi:ll t man aus (14) 

(17) 
A 

aZe q 
- = q (1 --a Pi 0 qo 

P. - P 
8 . 1 w) 

A P. 
1 

Gleichung (17) zeigt, daß die Abschöpfungseinnahmen als Folge einer partiellen Preisanhe
bung steigen werden, wenn 

P. - P 
1 W 

P. 
1 
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Die Abschöpfungseinnahmen werden fallen, wenn 

P. - P A 
I W 

P. 
I 

-q_. E >1 
qD A 

und werden konstant bleiben, wenn 
P. - P A 

I W ~. E = 1 ist. 
Pi qD A 

FUr die Mehrzahl der Agrarmärkte der EG werden die Abschöpfungseinnahmen bei einer Preis
anhebung der Defizitprodukte sinken: 

A 
Da L gleich sJ6~ 1 ist und der Selbstversorgungsgrad (SVG) sich fUr die Mehrzahl der 

qD A 
Defizitprodukte um 90 % bewegt, ist fUr den Ausdruck L etwa ein Wert von 0,9 einzu-

P. - P qD 
setzen. I P. w durfte fUr die einzelnen Defizitprodukte bei "normaler" Weltmarktlage 

I 

zwischen 0,3 und 0,6 liegen. Daraus folgt, daß bereits bei einer partiellen Angebotselasti
zität von 0,18 - 0,33 Preisanhebungen fUr Defizitprodukte zu einer Verringerung der Ab
schöpfungseinnahmen beitragen. Da die Angebotselastizität fUr Einzelpreisvariationen - zu
mindest mittel- und langfristig - wesentl ich uber diesen Werten I iegen dUrfte, fuhren sowohl 
Preisanhebungen fUr Defizit- als auch fUr Uberschußprodukte zu einer Erhöhung der direkten 
Finanzbeiträge, um den Saldo zwischen Kosten der Marktinterventionen (Exporterstattungen 
etc.) und Abschöpfungse innahmen zu decken. 

Die AusfUhrungen können naturl ich direkt auf die Uberprufung der Frage, wie sich eine Preis
anhebung auf die nationalen Beiträge zu den Eigenmitteln des Fonds auswirken, Ubertragen 
werden: Je kleiner der nationale Selbstversorg'Jngsgrad, je kleiner die nationale Angebots-

p. - P 
elastizität und je kleiner die Protektionsrate ( I p. w) ist, um so mehr wird der Beitrag zu 
den Eigenmitteln als Folge einer Preisanhebung I steigen. 

Im folgenden sollen nicht alle anderen denkbaren Konstellationen, die fUr die Wirkung von 
Preisanhebungen entscheidend sind, diskutiert werden. Es wird vielmehr eine allgemeine For
mel zur Berechnung der Wirkungen fUr alle möglichen Fälle abgeleitet. 

Ausgangspunkt der Ableitungen ist wiederum die Definitionsgleichung fUr die nationalen 
Kosten: 

(18) c. = b. (qA _ qN) (P. _ P ) _ (q~ _ q~) (P. _ P ) 
I I I W I I I w' 

Je nachdem, ob die marginalen Transferströme als Folge von Preisänderungen oder die Schat
tenpreise berechnet werden sollen, wird Gleichung (18) nach Pi oder qj differenziert. Als 
Ergebnis erhält man nach einigen Umformungen und unter den Annahmen, daß die Weltmarkt
preise als Folge der Politik unverändert bleiben sowie die Preiselastizität der Nachfrage 0 
ist (3, Anhang 2, S. 186 f.): 

dc. 
-A -A [ 

P 
1 1 ] A • E~ (19) J = b. 

w 
q E 1 - -p:- + - (1 SVGEG ) - qj dP. I -A I I I E 

[1 

P 
1 

(1 - SV~j )] 
w - -p:- +-

E~ I I 
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bzw. 
dc. -A -A 

[1 
Pw 1 1 ] (20) _1_= b. P. 

e q 
dq. 1 I e~ A - ~ + SA (1 - SVG EG ) - Pi 

1 q. 
1 1 

[1 - :~ + e1k, (1 - sJG.)] 
I 1 1 

Zu dem Ergebnis von Gleichung (20) ist der Weltmarktpreis zu addieren, um zum Schatten
preis zu gelangen. 

An dieser Stelle soll der Unterschied in der hier vorgefUhrten Berechnungsmethode zu der an
fangs gezeigten Berechnung der Durchschnittserlöse herausgestellt werden: Wöhrend bei der 
Berechnung der Durchschnittserlöse das Problem eines adtiquaten Referenzsystems bestand ulJd 
unterstellt werden mußte, daß bei nationaler Finanzierung der Agrarpolitik das gleiche Preis
niveau wie gegenwörtig bestehen sollte, braucht eine solche Annahme bei den folgenden Be
rechnungen nicht unterstell t zu werden. Da wir nur an marginalen Änderungen als Folge kol
lektiver Preisentscheidungen interessiert sind, können wir exakt Situationen "mit" und "ohne" 
vergleichen, wie das von Kosten-Nutzen-Analysen bekannt ist. Daher haben die Durch
schnittskosten bzw. -vorteile, wie sie oben berechnet worden sind, keinen Einfluß auf die 
marginalen Kosten bzw. Vorteile. Es kann also zutreffen, daß die Durchschnittskosten fUr 
ein Mitgliedsland sehr hoch sind und dennoch kollektive Preisentscheidungen zu relativ hohen 
marginalen Vorteilen fuhren. In diesem Fall verbessert sich die relativ schlechte nationale 
Situation erhebl ich. Auf die Darstellung der Ergebnisse muß wiederum aus PlatzgrUnden ver
zichtet werden (3, S. 72 ff.) . 

Insgesamt zeigt sich, daß die Relationen der Schattenpreise zwischen den einzelnen Ltindern 
mehr ein Spiegelbild der nationalen Selbstversorgungsgrade sind als der Unterschiede in den 
Protektionsraten . 

Mißt man die Interessenharmonie oder -disharmonie bei den gemeinsamen Preisverhandlungen 
an den Unterschieden der nationalen Schattenpreise, die die einzelnen Ltinder als Folge einer 
Preiserhöhung fUr die Mehrproduktion erhalten, so wtire zu erwarten, daß die Interessenkon
flikte bei einer Erhöhung des Butterpreises besonders hoch sind. 

Durch die Teilnahme Großbritanniens an den gemeinsamen Preisbeschlussen haben sich offen
sichtl ich die Interessenkonfl ikte verstörkt. Da Großbritannien be i einer Vielzahl von 'Produk
ten nur einen sehr geringen Selbstversorgungsgrad erwirtschaftet, ist der nationale Schatten
preis für dieses Land sehr niedrig. So wird immer dann, wenn der Zuckerpreis auf dem Welt
markt unterhalb des Interventionspreises liegt, wie im Jahr 1973, Großbritannien bei einer 
Erhöhung des Zuckerpreises nur einen negativen Schatten preis erzielen. Eine extrem schlechte 
Position nimmt Großbritannien auch bei Preissteigerungen fUr Butter ein. Und dieses aus zwei 
Gründen: Zum einen deshalb, weil der Protektionsgrad bei diesem Produkt sehr hoch ist, und 
zum anderen, weil der Selbstversorgungsgrad von Butter in Großbritannien sehr niedrig ist. 

Auffallend ist der hohe negative Schatten preis für Butter Großbritanniens. Eine 1 %ige Preis
an hebung fUr Butter bedeutete fUr Großbritannien im Jahr 1975 einen negativen Schatten
preis von 21 500 REIt. Bedingt durch den niedrigen Selbstversorgungsgrad bei Butter fUhrt 
eine Preisanhebung zu einer erhöhten Belastung der englischen Verbraucher zugunsten der 
Landwirte in den Partnerlöndern. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die gemeinsamen 
Preisbeschlüsse im Frühjahr 1977 zuntichst am Einspruch Großbritanniens gegen eine Butter
preisanhebung scheiterten und schließlich ein Kompromiß zustande kam, der eine Subventio
nierung der britischen Konsumenten aus der EG-Kasse gestattete. 
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Die Analyse der Wirkungen der gemeinsamen Agrarfinanzierung hat gezeigt, daß aber die 
Subventionierung der englischen Verbraucher nicht - wie z.B. in der Presse und der öffent-
I ichen Diskussion behauptet - einen Sozial produkt transfer zugunsten Englands bedeutet. Eine 
angemessenere Interpretation lautet: Da als Folge der Butterpreisanhebung ein unsichtbarer 
Sozialprodukttransfer vom Vereinigten Königreich zu den Partneritindern eingetreten wtire, 
wurden diese Wirkungen durch sichtbare Transferströme (= Verbrauchersubventionen) teilweise 
kompensiert. 

Durch den Vergleich der nationalen Schattenpreise mit den Weltmarktpreisen kann gezeigt 
werden, wie sich die relative VorzUgl ichkeit einer aktiven Preispol itik fUr einzelne Länder 
als Folge der gemeinsamen Agrarfinanzierung geändert hat. Wöhrend bei nationaler Autono
mie der Agrarpolitik die nationalen Schattenpreise stets den Weltmarktpreisen gleich wären, 
ergibt sich durch die gemeinsame Finanzierung ein erhebl icher Unterschied. Bei aflen be
trachteten Produkten I iegen die nationalen Schattenpreise Frankreichs stets uber den Wel t
marktpreisen. Dies gilt auch fUr die Jahre, in denen die Weltmarktpreise uber den EG-Preisen 
lagen. Zwar lagen die Durchschnittserlöse Frankreichs in diesen Jahren unter den Weltmarkt
preisen, so daß mit diesen Produkten ein Sozial produkttransfer von Frankreich zu den Ubrigen 
Ländern einherging, doch trug eine Preisanhebung zu einer Verbesserung der französischen 
Situation bei, da dadurch der Sozialprodukttransfer verringert werden konnte. 

Die Position der BRD hat sich als Folge des zunehmenden Selbstversorgungsgrades und einer 
geänderten Weltmarktsituation im Zeitablauf verbessert. Insbesondere sind aus nationaler 
Sicht gegenwärtig Preisanhebungen fUr Butter und Magermilchpulver positiver als bei natio-

. naler Autonomie der Agrarpolitik zu beurteilen. Da dieses auch fUr Frankreich und - was den 
Butterpreis betrifft - auch fUr die Niederlande gilt, hat sich die relative VorzUgl ichkeit von 
Milchpreiserhöhungen als Folge des Finanzierungssystems wesentlich erhöht. Es wirken dem
nach starke system immanente Kräfte auf weitere Verzerrungen der Preisstruktur innerhalb der 
EG im Vergleich zu den Weltmarktpreisrelationen hin. Eine Zunahme "struktureller Über
schUsse" ist somit im System einprogrammiert. Da aber Butterpreissteigerungen von zwei Län
dern - Großbritannien und Italien - besonders negativ zu beurteilen sind, ist zu erwarten, 
daß auch kUnftig die Milchpreisverhandlungen bei den gemeinsamen PreisbeschlUssen im Agrar
ministerrat eine zentrale Rolle einnehmen und besonders starke Interessengegensätze beinhal
ten werden. 

Die Berechnung der Intra-EG-Transferzahlungen als Folge einer partiellen 1 %igen Produkt
preissteigerung ist auf der Grundlage der Schattenpreise einfach zu berechnen: Vom nationa
len Schattenpreis ist der Weltmarktpreis zu subtrahieren und das Ergebnis mit der nationalen 
Produktionssteigerung zu multipl izieren. Es gilt also: 

(21) E":I (~ - P ) • d 
I I w q. 

E":I 
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mit nationaler Transfer 
I 
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(23) A dq. = E 
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Bei einer 1 %igen Preissteigerung und einer Angebotselastizitöt von 1 wird (23) zu 

(24) dqj = 0,01 . qj und (21) zu 

N S 
E . = (P. - P.,) . 0,01 q. 

I I I 
(25) 

FUr Deutschland ist eine Butterpreissteigerung am vorteilhaftesten: 1971 konnten hierdurch 
0,291 Mill. RE und 19752,5 Mill. RE an Sozialproduktgewinnen zulasten der EG-Partner 
erzielt werden. Frankreich war dagegen gut beraten, das Hauptgewicht der Preisforderungen 
auf eine Erhöhung des Weizenpreises zu legen. Obwohl z.B. 1974 und 1975 der französische 
Schattenpreis in Relation zum Weltmarktpreis fUr Weichweizen niedriger als fUr Butter.und 
Magennilchpulver war, ist eine Preissteigerung fUr Weizen aufgrund der störkeren Produktions
steigerung aus der Sicht Frankreichs profitabler. 

FUr Italien ist eine Preissteigerung fUr Gerste trotz des hohen negativen Schattenpreises nicht 
so nachteil ig zu beurteilen wie eine Preissteigerung fUr Rindfleisch. Es ist daher verstöndl ich, 
daß Italien bei den gemeinsamen Preisverhandlungen dem Rindfleischpreis eine besondere Be
achtung widmet und in der Vergangenheit auch gewidmet hat. 

Die Niederlande bieten sich als Koalitionspartner Deutschlands an, wenn eine Änderung der 
Preisrelation zugunsten des Butterpreises angestrebt werden 5011. Aus der Sicht der Nieder
lande ist der Butterpreis die geeignetste Variable, um die nationalen Kosten der gemeinsamen 
Agrarfinanzierung zu verringern. 

Großbritannien durfte dagegen an einer Erhöhung der Butterpreise am wenigsten interessiert 
sein: 1973 hötte eine 1 %ige Butterpreissteigerung zu einem Sozialprodukttransfer von 
7,5 Mill. RE und 1975 von 8,8 Mill. RE gefuhrt. Ähnlich negativ ist eine Erhöhung der Zuk
kerpreise aus der Sicht Großbritanniens zu beurteilen. Bei Weltmarktpreisen von 1973 hötte 
eine 1 %ige Zuckerpreiserhöhung zu einem Verlust an Sozialprodukt Großbritanniens von 
4,5 Mill. RE gefUhrt und somit etwa dem Gewinn Frankreichs bei einer Erhöhung des Gerste
preises entsprochen. 

Zusammenfassend lößt sich festhalten: 

Aufgrund der unterschiedlichen Positionen, die die einzelnen Lönder bei Einzelproduktpreis
steigerungen einnehmen, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, daß im Ministerrat nicht Uber 
Einzelpreissteigerungen isoliert verhandelt wird, sondern daß man weiterhin so vorgeht wie 
bisher und nach einem Komprorniß bezUg I ich eines Preispaketes sucht. Es ist zu erwarten, 
daß bei solchem Vorgehen der nationale Interessenkonflikt eher lösbar ist. 

Die dargelegten Ausfuhrungen konnten einen Hinweis darauf geben, ob einzelne lönder stark 
an Änderungen der Preisrelationen interessiert sein können. Da in BrUssel aber nicht nur Uber 
die Änderung von Preisrelationen verhandelt wird, sondern vornehmlich auch Uber Preisniveau
variationen, 5011 im folgenden geprUft werden, welche Wirkungen Preisniveauvariationen auf 
die Transferströme zwischen den EG-Löndern haben. 

Bei der Analyse der Wirkungen von Preisniveauvariationen darf nun nicht mehr - wie im vor
hergehenden Abschnitt bei der Untersuchung der Wirkung von Preisrelationsönderungen - eine 
Angebotselastizitöt von 1 unterstellt werden. Gelegentlich wird behauptet, daß zwar die 
Landwirte auf Änderungen der Preisrelationen mit einer Verönderung der Produktionsmenge 
reagieren, aber auf Preisniveauvariationen kaum oder wesentlich geringer. Es wird daher 
unterstellt, daß bei Preisniveauvariationen das Angebot lediglich mit einer Preiselastizitöt 
von 0,3 reagiert. 
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Ein Vergleich der Wirkungen von Einzelpreisvariationen (Angebotselastizitl::lt 1) und Preisni
veauvariationen zeigt, daß Frankreichs Position bei Preisniveauvariationen noch gUnstiger 
als bei einer Änderung der Preisrelationen ist. Dieses schll::lgt sich natUrl ich in einer Ver
schlechterung der Situation der Agrareinfuhrll::lnder nieder. Frankreichs Position hat sich im 
Zeitablauf als Folge des zunehmenden nationalen Selbstversorgungsgrades verbessert. 1971 
erzielte es als Folge einer 1 %igen Agrarpreisanhebung einen Sozialprodukttransfer von 
11,6 Mill. RE, 1972 von 14,9, 1973 von 21,6, 1974 von 26,5 und 1975 von 20,3 Mill. RE. 

Deutschlands Position hat sich zwar ebenfalls im Zeitablauf verbessert, doch fuhrte dies le
digl ich zu einer Verringerung der Kosten. Insbesondere konnte eine Verbesserung der deut
schen Bilanz durch den zunehmenden Selbstversorgungsgrad bei Butter und Magermilchpulver 
eintreten. Annähernd neutral können sich die Niederlande gegenUber Preisniveauanhebungen 
verhalten. Zwar trat in den Jahren 1971 bis 1975 als Folge einer 1 %igen Preisniveauvaria
tion ein geringfUgiger Vorteil ein, doch kann dieser durch eine Änderung der Preisrelationen, 
z.B. zugunsten des Weizenpreises, zunichte gemacht werden. Extrem nachteilig sind Preis
niveauanhebungen fUr die Länder Italien und Großbritannien. 

5 Wirk~ autonomer nationaler agrarpol itischer Aktivitöten auf die Intra-EG-Transferströme 

Voraussetzung fUr die External isierung von nationalen Kosten ist natUr! ich die Mögl ichkeit, 
national e Strateg ien bei dem gegenwörtigen agrarpol itischen System durchfUhren zu können. 
Entsprechend dem Gesetzestext und dem Geist der EG-Vertröge sind nationale Strategien sehr 
stark begrenzt. Insbesondere sind Produktionsbeihilfen in allen Formen grundsl::ltzlich verboten. 
Allerdings zeigt die Realität, daß eine breite Anwendung solcher Subventionen innerhalb der 
EG erfolgt. 

Nationale Produktionssteigerungen werden aber nicht nur durch die Vergabe von Subventionen 
gefördert, sondern auch durch Grenzausgleichsmaßnahmen in unterschiedlicher Form. Grenz
ausgleichsmaßnahmen können den Begriff der externen Kosten nationaler Politiken besonders 
veranschaul ichen: Das einzelne Mitgl iedsland kann entscheiden, ob und in welcher Weise 
die Agrarpreise nach einer Wechselkursänderung geöndert werden sollen. Die Folgen dieser 
Entscheidung sind dagegen in Form erhöhter öffentlicher Finanzlasten von der Gemeinschaft 
zu tragen. 

Eine Supranational isierung nationaler Kosten der Agrarpol itik ist gegenwl::lrtig auch durch eine 
extensive Auslegung gemeinschaft I ich beschlossener strukturpol itischer Aktivitöten mögl ich. 
Dies kann zu einer Steigerung der nationalen Produktion beitragen und damit die gemeinsam 
zu finanzierenden ÜberschUsse erhöhen oder durch eine Reduzierung der Einfuhrmengen die 
Höhe der Eigenmittel des Fonds verringern. 

Die Möglichkeit der Supranationalisierung nationaler Kosten isolierter nationaler agrarpoli
tischer Strategien fUhrt dazu, daß die Produktionsausdehnung aus nationaler Sicht gUnstiger 
zu beurteilen ist als bei autonomer Finanzierung. Der nationale Schattenpreis, der angibt, 
wie eine Einheit Produktionsausdehnung zu beurteilen ist, wäre bei nationaler Autonomie dem 
Weltmarktpreis gleich. Durch die gemeinsame Finanzierung liegt er dagegen Uber dem Welt
marktpreis. 

Das Ausmaß der marginalen Transferströme als Folge nationaler Produktionssteigerungen kann 
leicht abgeleitet werden, wenn obige Bestimmungsgleichung (5) fUr die Höhe der Transfer
ströme nach q~ differenziert wird. Man erhält: 

li 
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Aus dieser einfachen Berechnungsformel Itlßt sich auch ablesen, bei welchen Produkten die 
nationale Vergabe von Produktionsbeihilfen aus nationaler Sicht besonders rentabel ist. Grund
stltzl ich muß das natürl ich bei den Produkten der Fall sein, bei denen der nationale Schatten
preis besonders weit Uber dem Weltmarktpreis liegt. Dies wird bei gegebener nationaler Finan
zierungsquote bei den Produkten der Fall sein, bei denen der Interventionspreis besonders weit 
Uber dem Weltmarktpreis I iegt. Das soll wiederum durch eine einfache Kalkulation veran
schau I icht werden. 

Nehmen wir zum einen ein Produkt an, bei dem der Weltmarktpreis etwa um 30 % unter dem 
Interventionspreis I iegt. Dies entspricht etwa der Getreidepreisrelation von Inlandspreis und 
Weltmarktpreis. Und unterstellen wir zum anderen ein Produkt, bei dem der Weltmarktpreis 
lediglich 30 % des Interventionspreises betrtlgt. Dies entspricht etwa der Preisrelation bei 
Milchprodukten. Im ersten Fall bei einer Finanzierungsquote von 0,5 erhtllt man einen natio
nalen Schattenpreis von 1,2 Pw' d.h., der nationale Schattenpreis liegt um 20 % Uber dem 
Weltmarktpreis. Ist dagegen die Preisrelation 1 : 0,3, so erhtllt man - ebenfalls bei einer 
Finanzierungsquote von 0,5 - einen nationalen Schatten preis von 2,17 Pw' d.h., daß der 
nationale Schattenpreis um 117 % Uber dem Weltmarktpreis liegt. 

Diese einfache Kalkulation zeigt, daß die Mitgl iedsltlnder der EG vornehml ich daran interes
siert sind, die Produktion bei den Produkten durch nationale Beihilfen zu steigern, bei denen 
der Protektionsgrad, gemessen als Differenz zwischen Interventions- und Weltmarktpreis, be
sonders hoch ist. Da fUr die EG aber gilt, daß gerade bei dem Hauptüberschußprodukt Milch 
die Differenz zwischen Inlands- und Weltmarktpreis besonders groß ist, folgt aus den obigen 
Überlegungen, daß in dem System immanente Krtlfte wirksam sind, die auf eine weitere Stei
gerung der Überschußproduktion hinwirken und die bei rationalem Verhalten der Regierungen 
zu einer Verzerrung der Produktionsstruktur zugunsten der Produkte, die schon relativ stark 
protektioniert sind, hinfuhren. 

Die Berechnungen besttltigen, was aufgrund obiger Überlegungen zu erwarten war (3, S .52 ff): 
Die nationalen Schattenpreise liegen grundstltzlich bei Pi > Pw fUr die Ltlnder mit kleinen 
Einzahlquoten höher als fUr die Ltlnder mit hohen Einzahlquoten, und die nationalen Schat
tenpreise liegen um so mehr Uber den Weltmarktpreisen, je größer die Differenz zwischen 
Interventionspreis und Weltmarktpreis ist. 

Bei den Berechnungen wurde unterstellt, daß die Vergabe von nationalen Produktionsbeihilfen 
keine Wirkung auf die Aktivittlten der anderen Ltlnder hat. Diese Annahme mag nur teilweise 
realistisch sein. Sie mag fUr den Fall zutreffen, daß ein einzelnes Land zur Verfolgung seiner 
nationalen Ziele mehr als andere Ltlnder darauf angewiesen ist, aus eigenen Mitteln nationale 
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Produktionsbeihilfen zu zahlen. Vor allen Dingen die großen länder werden aber damit zu 
rechnen haben, daß ihre Aktivitäten auch einen Einfluß auf das Verhalten der anderen Ltln
der haben werden. Weiterhin ist zu beobachten, daß die EG selbst den einzelnen Mitglieds
ländern die Möglichkeit erteilt, Prämien zu zahlen (vgl. z.B. die Prämienregelungen auf 
dem Rindfleischmarkt) . Es ist daher zu prUfen, wie sich in einer solchen Situation, in der 
olle länder Prämien zahlen, um die Produktion zu erhöhen, die nationalen Schattenpreise 
verändern. 

Grundsätzlich gilt, daß die nationalen Schattenpreise in einem solchen Fall nur dann diffe
rieren können, wenn die absolute Produktionssteigerung in den einzelnen ländern unterschied
lich ist. Nehmen wir an, daß es den einzelnen ländern gleich schwerfällt, die Produktion 
um 1 % zu steigern, so folgt daraus, daß die absolute Produktionssteigerung in den ländern 
mit einer relativ großen Agrarproduktion (Frankreich) besonders groß sein wird und daß es 
dadurch diesen relativ großen ländern gel ingen wird, einen höheren nationalen Schatten
preis zu verwirkl ichen als die relativ kleinen länder. 
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